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Vorbemerkung 
 
Wir bestellen zu unseren Einkaufsbedingungen. Sollten Sie 
Anfragen/Bestellungen erhalten, so werden unsere Einkaufsbedingungen, 
die Ihnen vor Erstbestellung zugesandt werden, ausdrücklich zum 
Vertragsinhalt gemacht.  
 
1.  Allgemeines  -  Geltungsbereich 
 
(1)  Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
 
(2)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. 

 
 
(4)  Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen 
sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
 
(5)  Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, nach folgenden 
Bestimmungen unseren Verzugsschaden geltend zu machen. 
 
(5.1)  Der Lieferant ist uns zum Ersatz des uns entstandenen Schadens und 
nachgewiesenen gesamten Verzugsschadens verpflichtet. Dies gilt auch für 
entgangenen Gewinn und Schäden aus der Betriebsunterbrechung. 
 
(5.2)  Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich der Schadensersatz auf 
Frachtmehrkosten, Nachrüstkosten und Mehraufwendungen für 
Deckungskäufe. 
 
(6)  Die Warenannahme erfolgt: Montag - Donnerstag  07:00 - 12:15 Uhr, 
13:00 - 15:30 Uhr  /  Freitag  07:00 - 11:00 Uhr 
 

2.  Angebot  -  Auftragsunterlagen 
 
(1)  Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 
einer Woche anzunehmen. Der Vertrag kommt erst durch die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande. 
 
(2)  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer 
Bestellung zu verwenden, nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns 
unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheimzuhalten, 
insoweit gilt ergänzend die Regelung von Punkt 10 Geheimhaltung. 
 
(3)  Auf sämtlichen Angebots- und Auftragsunterlagen bzw. deren 
Folgebelege (Lieferscheine, Rechnungen, usw.) ist unsere Anfrage- bzw. 

5.  Mängeluntersuchung  -  Mängelhaftung 
 
(1)  Mit Anlieferung an der von uns angegebenen Empfangsstelle geht die 
Gefahr am Liefergegenstand über. 
 
(2)  Die Transportversicherung wird vom Lieferanten getragen, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
 
(3)  Der Ursprung neu aufgenommener Liefergegenstände oder 
Ursprungswechsel ist dem Besteller unverzüglich und unaufgefordert 
anzuzeigen. Der Lieferant haftet für sämtliche Nachteile, die dem Besteller 
durch eine nicht ordnungsgemäße oder verspätete Abgabe der 
Lieferantenerklärung entstehen. Soweit erforderlich, hat der Lieferant seine 
Angaben zum Warenursprung mittels eines von seiner Zollstelle bestätigten 
Auskunftsblattes nachzuweisen. 
 

Bestellnummer sowie die Lieferantennummer bei uns anzugeben. 
Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist 
der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht 
zu vertreten hat. 
 
3.  Preise  -  Zahlungsbedingungen 
 
(1)  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels 
abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei 
Haus“, einschließlich Verpackung ein, zuzüglich der zum Zeitpunkt der 
Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Wir behalten uns laut 
Verpackungsverordnung (Verpack V) vor, die Verpackung an den 
Lieferanten zurückzusenden. 
 
(2)  Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den 
Kaufpreis gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, wie folgt: 
Rechnungen vom 01. - 15.   am 30. des Monats mit 3 % Skonto 
Rechnungen vom 16. - 31.   am 15. des folgenden Monats mit 3 % Skonto 
oder 
Rechnungen vom 01. - 15.   am 15. des folgenden Monats netto 
Rechnungen vom 16. - 31.   am 30. des folgenden Monats netto 
 
(3)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. 
 
4.  Lieferzeit  -  Lieferungen 
 
(1)  Lieferungen an uns erfolgen frei Haus, inklusive Verpackung, d.h. 
Transportkosten und Verpackung werden von uns nur bezahlt, wenn dies 
gesondert vereinbart ist. 
 
(2)  Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
 

(4)  Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf 
etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen, die Rüge ist 
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 14 Arbeitstagen, gerechnet 
ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim 
Lieferanten eingeht. 
 
(5)  Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu, in jedem 
Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der 
Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
Wir belasten je Reklamationsvorgang 50,-- Euro als pauschale 
Reklamationsbearbeitungsgebühr. 
 
(6)  Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung 
nach vorheriger schriftlicher Mitteilung selbst vorzunehmen, wenn Gefahr in 
Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. 
 
(7)  Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Wareneingang. 
 
6.  Produkthaftung 
 
(1)  Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 
verpflichtet uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern freizustellen. 
 
(2)  Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. (1) ist 
der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 
BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. 
Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden 
wir den Lieferanten, soweit möglich und zumutbar unterrichten und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige 

(3)  Der Lieferant ist verpflichtet den Lieferungen die zugehörigen 
Lieferscheine beizufügen. Auf den Lieferscheinen ist unsere Bestellnummer  
und die Lieferantennummer anzugeben. Sind diese Voraussetzungen nicht 
gewahrt, so haben wir für die hieraus entstehenden Verzögerungen bei der 
Bearbeitung nicht einzustehen. 
 

gesetzliche Ansprüche. 
 
(3)  Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflicht in ausreichendem 
Umfang zu unterhalten. Stehen uns weitergehende Schadensansprüche zu, 
so bleiben diese unberührt. Dies betrifft alle von uns bezogenen Produkte. 
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7.  Schutzrechte 
 
(1)  Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner 
Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
 
(2)  Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist 
der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Auffordern von diesen 
Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne 
Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 
 
(3)  Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle 
Anwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
 
(4)  Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss. 
 
8.  Eigentumsvorbehalt - Beistellung 
 
(1)  Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das 
Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden 
für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis 
zuzüglich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. 
 
(2)  Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden 

 
 
 
 
 
 
 
11.  Ursprungsnachweise, Exportkontrolle 
 
Für den Fall, dass der Lieferant Erklärungen über die Ursprungseigenschaft 
der gelieferten Ware abgibt, verpflichtet er sich, die Überprüfung dieser 
Ursprungsnachweise durch die Zollverwaltung zu ermöglichen, die dazu 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und erforderliche Bestätigungen 
beizubringen. Falls der erklärte Ursprung aufgrund von schuldhaftem 
Verhalten des Lieferanten von der zuständigen Behörde nicht anerkannt 
wird, haftet der Lieferant für den daraus resultierenden Schaden. 
 
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, uns ausdrücklich schriftlich bei 
Auftragseingang mit einem separaten Schreiben sowie in den einschlägigen 
Geschäftspapieren auf Genehmigungspflichten nach dem 
Außenwirtschaftsgesetz (AWG), dem Kriegswaffenkontrollgesetz 
(KrWaffKontrG) oder dem Ausführungsgesetz zum 
Chemiewaffenübereinkommen (CWÜAG) hinzuweisen. Weiterhin ist unter 
Angabe der konkreten Listenposition  darauf hinzuweisen, ob die Güter in 
der EG-dual-use-Verordnung mit den Anhängen 1 bis IV (VO Eg Nr. 
1334/2000) oder in der Ausfuhrliste Teil 1, Anschnitt A und C der 
Außenwirtschaftsverordnung (AWV) aufgeführt sind. Es ist anzugeben, ob 
die Güter oder deren Bestandteile (mit Angabe des prozentualen Wertanteils 
an dem zu liefernden Gut) von der US-amerikanischen Commerce Control 
List CCL erfasst sind (unter Angabe der konkreten Export Control 
Classification Number ECCN) oder anderweitig den Export Administration  
Regulations EAR der USA unterliegen (Klassifizierung EAR99). Zu den 
einschlägigen Geschäftspapieren zählen insbesondere Kaufverträge, 
Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Packlisten, Proformarechnungen, 
Rechnungen, Versandanzeigen. 

Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache 
(Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 
 
9.  Überlassene Fertigungsmittel 
 
(1)  Von uns beigestellte oder für uns hergestellte Fertigungsmittel 
(Abbildungen, Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Muster, Lehren, 
Arbeitsunterlagen und dergleichen) dürfen ausschließlich zur 
Angebotsausarbeitung und zur Ausführung unserer Aufträge verwendet 
werden. Sie dürfen Dritten ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden und sind bis auf Widerruf, längstens jedoch 3 
Jahre nach dem letzten Einsatz, unentgeltlich und ordnungsgemäß 
aufzubewahren und uns danach auszuhändigen. Sie sind gegen Untergang 
oder Verlust vom Auftragnehmer zu versichern. Soweit erforderlich, ist durch 
sachgemäße Wartung die Verwendbarkeit und Werterhaltung zu sichern. 
 
(2)  Die Ab- oder Übernahme von Fertigungsmitteln bedeutet nicht, dass wir 
auf Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche verzichten oder die 
Haftung für Maßabweichungen, Fehler und Verstöße gegen Patente, 
Lizenzen und sonstige Rechte Dritter übernehmen. 
 
(3)  Eigene Fertigungsmittel hat der Lieferant vom Zeitpunkt der letzten 
Serienfertigung an über einen Zeitraum von 10 Jahren für den Ersatzbedarf 
einsatzbereit zu halten. Er hat uns auf unser Verlangen unter Verwendung 
dieser Fertigungsmittel zu beliefern. 
 
10.  Geheimhaltung 
 
(1)  Alle Anfragen, Bestellungen, Arbeiten, Lieferungen und sonstige 
Korrespondenz sowie die zur Angebots- oder zur Leistungserstellung zur 
Verfügung gestellten Sachen sind als Geschäftsgeheimnis zu betrachten 
und vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für die anonymisierte 
Weitergabe. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
 
(2)  Der Lieferant darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit der 
Geschäftsverbindung werben. 
 
 

 
12.  Gesetzliche Vorschriften 
 
Bei seinen Lieferungen hält der Vertragspartner die jeweils geltenden 
gesetzlichen Regelungen der Europäischen Union und der Bundesrepublik 
Deutschland, z.B. die REACH-Verordnung (Verordnung EG Nr. 1907/2006), 
ein. Der Lieferant wird uns über relevante, durch gesetzliche Regelungen, 
insbesondere durch die REACH-Verordnung, verursachte Veränderungen 
der Ware, ihrer Lieferfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit oder Qualität 
unverzüglich informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit uns 
abstimmen. Entsprechendes gilt, sobald und soweit der Vertragspartner 
erkennt oder hätte erkennen müssen, dass es zu solchen Veränderungen 
kommen könnte. Eine Verpflichtung des Käufers (nachgeschalteter 
Anwender) bzgl. der gelieferten Ware seinerseits eine (Vor-) Registrierung 
vorzunehmen, besteht nicht.  
 
13.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
(1)  Erfüllungsort für die Lieferpflichten des Lieferanten ist Scheer. 
 
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen den Vertragspartnern ist Scheer. 
 
(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Wiener UN-Übereinkommen über den internationalen Warenkauf (CISG) 
findet keine Anwendung. 
 
14.  Schlussbestimmungen 
 
(1) Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung berührt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt auch als 
durch eine wirtschaftlich gleichwertige Bestimmung ersetzt. 
 
(2) Sämtliche Erklärungen, welche die Wirksamkeit des 
Vertragsverhältnisses berühren, bedürfen der Schriftform. Eine Änderung 
des Schriftformerfordernisses bedarf seinerseits der Schriftform. 
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